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2. Praktische Ausbildung

2.3 Praktische Einsatzübungen

2.3.3 Technische Hilfeleistung

2.3.4 Brandbekämpfung

2.3.5  Einsätze mit gefährlichen Stoffen und 

Gütern

2.3.6 Praktische Kommunikation im Einsatz

3. Sonstige Unterrichtsformen

3.1 Lehrgangsorganisation

3.2 Technischer Dienst

3.3 Verfügungsstunden

4. Lernerfolgskontrollen

4.2 Lernerfolgskontrolle

geändert:

 

Staatsministerium des  

 

Staatsministerium für  

Bildung und Kultus,  

Wissenschaft und Kunst

Günter S c hu s t e r  

Ministerialdirektor

 

Ministerialdirektor

 

Röntgenverordnung und der Strahlenschutz- 

verordnung im Zusammenhang mit der 

Richtlinie zur Sicherheit im Unterricht in Schulen

Gemeinsame Bekanntmachung der Staatsministerien 

für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst und 

für Umwelt und Verbraucherschutz

vom 27. Juli 2016, Az. V.7-BO4166.2-6a.64 455 

und 83c-U8817.0-2016/5-2

1. Vorbemerkung

1 -

 

-

-

2013

Arbeitslehre, Hauswirtschaft, Kunst, Musik sowie 

bildenden Schulen sowie den allgemeinbildenden 

2Die folgenden Erläuterungen und Konkretisie-

2013 im Hinblick auf 

2013 aufgeführt sind, gelten 

2013 uneingeschränkt.

2. Allgemeines

2.1 Geltungsbereich

Diese Bekanntmachung gilt für den Strahlen-

-

2013 im Hinblick auf die 

-

gemein bildenden Schulen sowie den allgemein 

2.2 Zuständige Behörden

2.2.1 

1

-

-

dig (E-Mail: 

2Es gilt folgende regionale Zuordnung:
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-

2.2.2 

-

-

-

bezirks zuständig (die zuständigen Gewerbeauf-

3. Konkretisierungen und Ergänzungen zur 

RiSU2013

Im Hinblick auf einen einheitlichen und ein-

-

2013 für 

-

 

2013

3.1 Umgang mit radioaktiven Stoffen

3.1.1 

-

-

zeigefrei zulässig, wenn die Summenformel unter 

Erze bleiben bei der Bildung der Summenformel 

2013.

3.1.2 

Kranke

-

lassen.

-

gelassen. Zudem besteht auch die Möglichkeit, 

-

einzuholen und dem Genehmigungsantrag 

beizulegen. Die Zustimmung ist dann nicht er-

fester Bestandteil der Ausbildung ist (z. B. an 

3.1.3 -

-

ten

werden, wenn sie den aufgeführten Bestimmun-

gen entsprechen.

3.1.4 

-

minationssicher und gasdicht zu lagern und zu 

-

3.1.5 

liche

 Strahlenschutzverantwortlicher ist der Sach-

-

-

angelegenheiten (Strahlenschutzbevollmäch-

tigte/r 2013

wahr, sofern mit dem Sachaufwandsträger bzw. 

-

zu informieren.

-

2013 8.4.2 

-

Strahlenschutzbeauftragte schriftlich bestellen 

innerschulischen Entscheidungsbereiches der 

Strahlenschutzbeauftragten ist insbesondere 

-

licher Abwesenheit kein Strahlenschutzbeauf-

tragter an der Schule anwesend ist bzw. nicht 

-

-

-

richt nicht zulässig.

-

-

 Eine Strahlenschutzanweisung ist nur bei ge-

-

erstellen.
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2013 

und diese Bekanntmachung sind zur Einsicht 

-

-

-

-

-

 Eine Buchführung über den Erwerb, die Abga-

3.1.6 

Der zu erstellende Alarmierungsplan ist am Auf-

3.1.7 

1An Schulen mit anzeigebedürftigem oder geneh-

die dort bestellten Strahlenschutzbeauftragten 
2Ein 

-

-

führung in Dillingen angeboten (

3

Bescheinigung über die erfolgreiche Kursteilnah-

-

Entsprechende Kurse zur Aktualisierung werden 

-

stelle des zuständigen Ministerialbeauftragten 

angeboten. 4

Kurse wird auch im Internet unter 

informiert.

5 -

alisierungskurs.

3.1.8 -

zur Durchführung der Dichtheitsprüfung ist in 

3.1.9 -

 

3.1.10 -

lassung nach dem 1. August 2001 erteilt worden 

1 -

-

bestimmten Zeitraum begrenzt ist (Beispiel: Ist 

2 -

-

3.1.11 

Eine Strahlenschutzanweisung ist nur bei geneh-

3.1.12 

-

-

3.1.13 

1Schwangere oder stillende Schülerinnen bzw. 

-
2

sind einzuhalten.

3.1.14 -

mentieren durch Schülerinnen und Schüler und 

3.1.14.1 

1

-

Aufsicht führt. 

2Es sind immer Schutzhandschuhe zu tragen 

und Inkorporationsrisiko zu minimieren, sind 
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und gasdicht zu lagern und zu handhaben (z. B. 

-

3.1.14.2 

-

-

-

sicht führt.

3.1.14.3 -

1

-

-

-

te anwesend ist und Aufsicht führt.

2 -

entsprechende naturwissenschaftliche Kenntnis-

3.1.15 

-

-

dert.

3.1.16 

1

über den Erwerb, die Abgabe und den Bestand 

2

-

3.1.17 

1 -

 

grb-mitter-

teich@grb-mbh.de, www.grb-mbh.de abzugeben.

2

3.1.18 Zu Muster 2 Bestellungsschreiben für Strah-

lenschutzbeauftragte in Schulen und Muster 

1

Strahlenschutzbeauftragten ist statt Anlage III 

2013 das Muster 

-

-

den.

2Bemerkung: Das Zeugnis über die Befähigung 
3Die 

 Bescheinigung bestätigt.

3.2 Betrieb von Schulröntgeneinrichtungen und 

Störstrahlern

3.2.1 

1

zu betreiben, die nicht als Schulröntgeneinrich-

-

dung fester Bestandteil der Ausbildung ist (z. B. 

2 -

nen Bauartzulassung benötigt das Gewerbeauf-

Abdruck des Zulassungsscheins auch die gerä-

3.2.2 

 Strahlenschutzverantwortlicher ist der Sach-

-

-

genheiten (Strahlenschutzbevollmächtigte/

Strahlenschutzbevollmächtigter 2013 

-

Sachaufwandsträger bzw. Schulträger keine 

Sinn ist das zuständige Gewerbeaufsichtsamt 

entsprechend zu informieren.

-

2013 9.4.2 

-

beauftragte schriftlich bestellen und dem Ge-

des innerschulischen Entscheidungsbereiches 

der Strahlenschutzbeauftragten ist insbeson-

-

ähnlicher Abwesenheit kein Strahlenschutzbe-

auftragter an der Schule anwesend ist bzw. 

nicht zulässig.

2013 und die-

se Bekanntmachung sind zur Einsicht ständig 

-

rung bei den Schulröntgeneinrichtungen bzw. 
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3.2.3 

der zuständigen Stelle anerkannten Aktualisie-

rungskurs.

3.2.4 

-

-

-

die erforderlichen Kenntnisse durch geeignete 

Einweisung und praktische Erfahrung erworben 

3.2.5 

genehmigungsbedürftigen Störstrahlern

-

-

-

die erforderlichen Kenntnisse durch geeignete 

Einweisung und praktische Erfahrung erworben 

3.2.6 

-

chergestellt ist, dass die Strahlenschutzgrund-

-

Grenzwerte so niedrig wie möglich, siehe auch 

oder wenn die zuständige Behörde die Einstel-

3.2.7 Zu Muster 2 Bestellungsschreiben für Strahlen-

schutzbeauftragte in Schulen
1

-

hergestellt wird, kann dieses Muster zur Bestel-

werden. 2Darüber hinaus bieten die Gewerbeauf-

3.2.8 

1

im Strahlenschutz bei der zuständigen Behörde 
2Die 

rates Schreiben der Behörde erstellt.

3.2.9 

Ein deutlich differenzierteres Anzeigeformular 

-

reichen sind, ist über die Gewerbeaufsicht zu 

erhalten.

4. Inkrafttreten/Außerkrafttreten

1

1. August 2016 in Kraft.

2 -

-

-

 

Ministerialdirektor

 

Ministerialdirektor

 

Staatsministerium für 

Bildung und Kultus, 

Wissenschaft und Kunst

 

Staatsministerium für 

 


